
Liebe Eltern,

für die Berechnung des ermäßigten Schulgeldes wird u.a. das zu versteuernde (Familien) Einkommen nach Abzug der Kinderfreibeträge 
unter Vorlage des  aktuellen Einkommensteuernachweises bzw. des Vorjahres zu Grunde gelegt. 
Liegt kein Steuerbescheid vor, wird die Ermäßigung des Schulgeldes auf Grund der Einkommensnachweise der letzten 3 Monate berechnet. (Nettoeinkommen)

Zu berücksichtigen sind ebenfalls Unterhaltszahlungen und Lohnersatzleistungen (Mutterschaftsgeld, Krankengeld, Arbeitslosengeld etc.

Es wird das Gesamt-Nettojahreseinkommen des Haushaltes, in dem das Kind lebt, zu Grunde gelegt.  Dieses setzt sich aus sämtlichen Einkünften
der berücksichtigungsfähigen Personen im Haushalt der Familien zusammen (Gesamtpersonenanzahl, in dem das Kind lebt.) 

Bitte füllen Sie unten stehende Felder vollständig aus und reichen uns die entsprechenden Nachweise zusammen mit dem Antrag ein. 
Liegen keine Einkünfte vor, kennzeichnen Sie das betreffenden Kästchen entsprechend.

Erst nach Erhalt des Antrages und aller Nachweise können wir die Ermäßigung des Schulgeldes berechnen.
Die grau unterlegten Zeilen werden von der Schule ausgefüllt.

Name der Mutter: _____________________________________________________________________

Name des Vaters: ____________________________________________________________________

Name des schulgeldpflichtigen 1. Kindes: __________________________________________________

Name des schulgeldpflichtigen 2. Kindes: __________________________________________________

Bitte entsprechenden Jahres-Betrag eintragen und Nachweise einreichen:

Mutter Vater Korrektur 

Zu versteuerndes Einkommen abzgl. der Kinderfreibeträge (getrennt veranlagt) € € €

Zu versteuerndes Einkommen abzgl. der Kinderfreibeträge (zusammen veranlagt) €

oder

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit  (Netto) € € €

Einkünfte aus selbständiger Arbeit (Netto) € € €

Einkünfte aus geringfügiger Beschäftigung € € €

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung € € €

Einkünfte aus Arbeitslosengeld oder Hartz IV € € €

Einkünfte aus Renten € € €

Einkünfte aus Unterhaltsgeldzahlungen € € €

Erhaltenes Krankengeld € € €

Erhaltenes Mutterschaftsgeld € € €

Gesamtsumme:

Berechnung monatliches Schulgeld  =  4% der Einkünfte

Schulgeldbetrag 1. Kind, Name: 

Schulgeldbetrag 2. Kind, Name: 

Schulgeldbetrag 3. Kind; Name: 

Hiermit bestätige/n ich/wir die Vollständigkeit und Richtigkeit der oben angebenen Einkünfte. 
Sobald sich eine Änderung von meinen/unseren Einkünften ergibt, werde/n ich/wir dies unverzüglich  
schriftlich anzeigen bei der:

Ev. Grundschule "Paulo Freire" Parchim, 19370 Parchim, Ziegeleiweg 24
E-Mail: sekretariat@pchesdn.de
Ansprechpartner: Roselie Döllner (Schulsekretärin)

___________________________ _______________________________
Ort, Datum Unterschrift der Antragsteller

Die oben eingetragene Schulgeldermäßigung gilt bis zum Schuljahresende (31.07.2024) 

Bis spätestens 15.06. eines Jahres ist ein neuer Antrag auf Ermäßigung des Schulgeldes zu stellen.
Liegt kein Antrag vor, erhöht sich das Schulgeld ab 01.08. des Jahres automatisch auf den Höchstsatz  (200,00 €).

___________________________ _______________________________
Ort, Datum R. Döllner (Schulsekretärin)

Antrag auf Ermäßigung des monatlichen Schulgeldes

0,00 €

Schuljahr 2023/2024

€

für den Schulbesuch an der Evangelischen Grundschule "Paulo Freire" Parchim


